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1Die TP Eben – Berührende Messungen gelten für die Überprüfung der Ebenheit bei Abnahme und Betrieb 
von Fahrbahnoberflächen sowie bei der Abnahme von gebundenen Trag- und Binderschichten. 2Sie sind ab 
1. Mai 2019 bei Straßenbaumaßnahmen im Zuge der Bundesfernstraßen, der Staatsstraßen und der von 
den Staatlichen Bauämtern betreuten Kreisstraßen anzuwenden. 3Im Interesse einer einheitlichen 
Handhabung empfehlen wir, diese Bekanntmachung auch für Baumaßnahmen im Zuständigkeitsbereich der 
Landkreise, Städte und Gemeinden anzuwenden.


